
Familiengerechte Kommune

Gevelsberg
Zertifikat bis 02/2019

VERFÜGUNGSFONDS
  STADTUMBAU BERGE-KNAPP UND VOGELSANG 
  Finanzielle Unterstützung für Projekte von Bürgern für Bürger

VOM ANTRAG ZUR 
BEWILLIGUNG

HIER ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN 
ZUM VERFÜGUNGSFONDS:

Für die Beratung und Unterstützung bei der Beantragung und Abwicklung steht Ihnen das Team des 

Stadtumbauprojektes gerne zur Verfügung.

STADTUMBAUMANAGEMENT   STADTVERWALTUNG GEVELSBERG 
Nachbarschaftstreff Berge   Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umwelt
Berchemallee 136    Rathausplatz 1
58285 Gevelsberg    58285 Gevelsberg

Natalie Kirsch, Nicole Lohrmann   Loredana Puls, Andreas Belz
Tel. 02332 / 771-324    Tel. 02332 / 771-217, 02332 / 771-211
E-Mail: stadtumbaubkv@stadt-kinder.de  E-Mail: stadtentwicklung@stadtgevelsberg.de

Gefördert durch:

1. INFORMATION
Sie können alle erforderlichen 
Unterlagen im Stadtumbaubüro 
oder bei der Stadt erhalten.

4. PROJEKT- / 
MASSNAHMENDURCHFÜHRUNG
Nach dem Erhalt des Bewilligungs- 
bescheids können Sie mit Ihrem 
Projekt beginnen.  

2. BERATUNG / ANTRAGSTELLUNG
Das Team des Stadtumbaus berät  
Sie gerne bei Fragen zur Antrags-
stellung und bespricht mit Ihnen  
Ihre Projektideen.

5. EINREICHUNG DER BELEGE
Reichen Sie die vollständige  
Abrechnung ein. Wichtig ist, dass  
Sie sämtliche Rechnungen und  
Zahlungsbelege übergeben. 

3. ENTSCHEIDUNG ÜBER ANTRAG
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Wirtschaftsförderung 
entscheidet über die Bewilligung des 
Antrags im Rahmen seiner Sitzungen. 

6. ERSTATTUNG DER KOSTEN
Auf Grundlage des Bewilligungs- 
bescheids werden die Kosten  
Ihrer Maßnahme erstattet. 

STADTUMBAU
FÜR  BERGE-KNAPP UND VOGELSANG



Im Rahmen des Stadtumbauprojektes Berge-
Knapp und Vogelsang ist für die Bewohner und 
zur Unterstützung von bürgerschaftlichen Projekten 
und Maßnahmen der Stadtteile Berge-Knapp und 
Vogelsang ein Verfügungsfonds eingerichtet worden.

Die Förderung beträgt 70 % der Kosten der Aktionen, 
ein Eigenanteil von 30 % ist durch den Antragsteller 
selbst zu tragen.

Die Mittel dieses Verfügungsfonds stehen 
Projekten des Stadtumbaugebietes zur 
Verfügung, die ...

 »  zur Belebung der Stadtteilkultur,
 »  der Identifikation mit dem Stadtteil,
 »  der Vernetzung des Stadtteils,
 »  der Integration sowie
 »  der Imageaufwertung des  
  Stadteils beitragen. 

 »  Maßnahmen zur Gestaltung des   
    öffentlichen Raumes
 »  Stadtfeste
 »  Mitmachaktionen, Workshops
 »  Wettbewerbe
 »  Imagekampagnen und -ausstellungen
 »  Informationsveranstaltungen 
 » Sonstige kreative Maßnahmen, die   
            zur Belebung und Attraktivierung des                
    Stadtumbaugebietes beitragen
 »  vieles mehr...

Der Antragsteller stellt die Projektidee dem Team des 
Stadtumbaus vor und stellt anschließend einen Antrag.  
Das Team des Stadtumbaus berät und unterstützt Sie gerne 
bei der Antragstellung. Der Antrag zum Erhalt von Geldern  
aus dem Verfügungsfonds ist schriftlich auf dem dafür 
vorgesehenen Formular an die Stadt Gevelsberg zu richten. 

Über die Vergabe entscheidet der Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung 
(StuWi) im Rahmen seiner regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen.

WAS IST EIN 
VERFÜGUNGSFONDS?

MÖGLICHE AKTIONEN 
UND AKTIVITÄTEN DIE 
UMGESETZT WERDEN 
KÖNNEN:

WO KANN ICH MICH 
BERATEN LASSEN?

WER ENTSCHEIDET ÜBER 
MEINEN ANTRAG?

Ziele der geförderten Aktionen und Aktivitäten :

 »  Stärkung der Gemeinschaft
 »  Verbesserung der Freizeit- und 
  Aufenthaltsqualität im Stadtteil
 »  Verbesserung und Weiterentwicklung des 
  Wohnumfelds
 »  Aktive Einbindung der Bürgerinnen und  
  Bürger in den Stadtumbauprozess
 »  Belebung und Attraktivierung des   
  Stadtumbaugebietes

Antragsberechtigt sind: 

 »  Bewohner
 »  Gewerbetreibende
 »  Vereine, Bürgerinitiativen
 »  Gemeinnützige Träger
 »  öffentliche und private Bildungs- 
  und Betreuungseinrichtungen.


